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mittelverwaltende Organisationseinheit 

an:
Abteilung Personalwesen


Antrag auf Abschluss eines Werk-/Honorarvertrages
	A    Angaben 
der Antragstellerin/ des Antragstellers
	Name:      
Tel.nr.:      
	FB/Abt.:       

	Auftragsvergabe

Bei der Auswahl der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers wurden die Bestimmungen der LHO, VOL, VOB, VOF beachtet. 

	Auftragnehmerin/Auftragnehmer

Name:
     
Privatadresse:
     

	Leistungsbeschreibung (bitte bei umfangreichen Leistungsbeschreibungen zusätzlich als Datei direkt an die Ansprechpartnerin der Abt. Personalwesen versenden)

     

	Finanzierung
Höhe der Vergütung: 
      €  

Kostenstelle: 

       

Forschungsprojekt: 
 FORMCHECKBOX 
 ja, Name:        





 FORMCHECKBOX 
 nein, Benennung eines abgrenzbaren Vorhabens:      


	Ausführung
Voraussichtlicher Ausführungszeitraum:       bis      
Termin für die Vorlage des Werkes/Leistungserbringung:      

	Abgrenzung zum Arbeitsvertrag (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

	Ist die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer weisungsgebunden bzgl. Inhalt, Zeit, Dauer und Ort der Ausführung?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	Wird die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer in die Arbeitsorganisation der Hochschule eingebunden, nutzt sie/er Einrichtungen und Arbeitsmaterialien der Hochschule (Raum, PC, Telefon etc.)?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	Müssen die Leistungen durch die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer persönlich erbracht werden?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	Erbringt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer typische Arbeits- bzw. Dienstleistungen der Hochschule?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	Ist die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer (ehemalige/r) Mitarbeiter/in, (ehemalige/r) studentische Hilfskraft der HTW?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	Werden der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer fortlaufend Aufgaben übertragen?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	Ist das Risiko aus dem Auftrag bzw. die Haftung bei Nichterfüllung für die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer ausgeschlossen?
	 FORMCHECKBOX 
 ja
	 FORMCHECKBOX 
 nein

	Sofern eine Aussage bzgl. der Abgrenzung zum Arbeitsvertrags mit „ja“ beantwortet wurde, ist eine zusätzliche Begründung erforderlich:

     

	Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben im Antrag.

Datum, Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers
	Bearbeitungsvermerke ZHV I 

E:                           ma    


 FORMCHECKBOX 
 HP   FORMCHECKBOX 
P    FORMCHECKBOX 
pers.  an


	B 

Vermerk

(Freigabe der Finanzen)
	Dekanat 

Umwidmung erfolgt aus Kostenart       

(zuständig: FB-Verwaltung)

Mittel sind vorhanden und können für die Leistung gem. Leistungsbeschreibung verausgabt werden.
	  Datum, Unterschrift Dekanat

	
	Drittmittelverwaltung (Kostenart: 638390)

Mittel sind vorhanden und können für die Leistung gem. Leistungsbeschreibung verausgabt werden.
	  Datum, Unterschrift Drittmittelverwaltung

	
	Weiterbildung (Kostenart 638200)

 FORMCHECKBOX 
 Finanzierung aus eigenen Einnahmen, Einnahmen liegen i.H.v.       vor

 FORMCHECKBOX 
 gem. beigefügtem Hochschulleitungsbeschluss


	  Datum, Unterschrift Abt. Weiterbildung

	
	Finanzwesen (Kostenart 638200)
	  Datum, Unterschrift Leiter/in ZHV IV

	
	Sonstige

Mittel sind vorhanden und können für die Leistung gem. Leistungsbeschreibung verausgabt werden.

	  Datum, Unterschrift


Hinweise zum Ausfüllen des Antrags auf Abschluss eines Werk-/Honorarvertrages
Der Antrag auf Abschluss eines Werk-/Honorarvertrages enthält alle Angaben, die für die administrative Abwicklung benötigt werden. Teil A (Angaben der Antragstellerin/des Antragstellers) enthält Informationen zu Art, Umfang, Inhalt des Vertrages. Teil B (Vermerk) dient dazu, das geplante Vorhaben mit der an der Abwicklung der Finanzen beteiligten Organisationseinheit abzustimmen. Dazu ist der Antrag, sofern der Teil A vollständig ausgefüllt wurde, zunächst der Mittel verwaltenden Stelle und dann der Abteilung Personalwesen vorzulegen. 

Sofern der im Antragsformular vorgesehene Platz für einzelne Darstellungen nicht ausreichen sollte, sind entsprechende Anlagen zu verwenden.

Werk- bzw. Honorarverträge werden nur mit Einzelpersonen (natürliche Personen) geschlossen. Ein Vertragsverhältnis mit einer juristischen Person ist im Rahmen einer Auftragsvergabe unter Beachtung der Vorschriften der LHO, VOL, VOB, VOF zu begründen. Mit Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen der Hochschule (Beamte, tariflich Beschäftigte einschl. studentische Hilfskräfte) werden keine Werkverträge geschlossen. 

Leistungen sind im Wettbewerb zu vergeben. Es gelten die Bestimmungen der LHO, VOL, VOB, VOF. Bei freihändiger Vergabe einer Leistung ist ein entsprechender Antrag an den Kanzler zu stellen. Die Vorlage der Genehmigung der freihändigen Vergabe bei der Antragstellerin/dem Antragssteller ist Voraussetzung für die Ausstellung des Vertrages.

Die Leistungsbeschreibung ist zusätzlich als Datei an die zuständige Ansprechpartnerin der Abteilung Personalwesen zu versenden.

Für die Erstellung des Werkes (Werkvertrag) bzw. für die Leistungserbringung (Honorarvertrag) ist eine am ortsüblichen Marktpreis orientierte und für Dritte nachvollziehbare Gesamtvergütung festzulegen. Teilvergütungen sind nach Leistung von Teilabschnitten möglich.

Der Abschluss eines Werkvertrages/Honorarvertrages setzt immer voraus, dass entsprechende Mittel auf der benannten Kostenstelle zur Verfügung stehen. Der Antrag ist jeweils über die mittelverwaltende Stelle (FB-Verwaltung, KONTAKT) an die Abteilung Personalwesen zu leiten. 

Der vollständig ausgefüllte Antrag auf Abschluss eines Werk- oder Honorarvertrages ist mindestens 14 Tage vor Beginn der jeweiligen Tätigkeit über die mittelverwaltende Stelle der Abteilung Personalwesen zur Prüfung vorzulegen. Unvollständig ausgefüllte Anträge führen zur Verzögerung bei der Bearbeitung.

Die Ausstellung des Vertrages erfolgt durch die Abteilung Personalwesen. Der Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung an den Antragsteller zur Weitergabe an den Auftragnehmer geleitet. Durch den Antragsteller ist der Vertrag auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu prüfen. Ein vom Auftragnehmer unterschriebenes Vertragsexemplar ist der Abteilung Personalwesen vorzulegen.

Für die Abrechnungen von Leistungen aus einem Werk- bzw. Honorarvertrag ist eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Rechnung durch den Auftragnehmer zu erstellen. Die Abnahme des Werkes bzw. die Leistungserbringung ist durch die/den verantwortliche/n Projektleiter/in auf der Rechnung zu dokumentieren. Die Rechnung ist über die Abteilung Personalwesen an die Buchhaltung zu leiten. Nicht ordnungsgemäße Rechnungen werden unbearbeitet an die/den verantwortliche/n Projektleiter/in zurückgesandt.
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